
 
Für eine selbstständige Tätigkeit in der Kinderta-
gespflege ist eine Pflegeerlaubnis des zuständi-
gen Jugendamtes erforderlich. Eine Pflegeer-
laubnis umfasst: 
 
 Eignungsüberprüfung, u.a. 

o Qualifizierung als Kindertagespflege-
person nach dem kompetenzorien-
tierten Qualifizierungshandbuch 
(QHB) 

o Erweitertes Führungszeugnis 
o Deutschkenntnisse mind. B2 
o Mind. einen Hauptschulabschluss 
o Sachkompetenz 
o Persönlichkeit 
o Kindgerechte Räumlichkeiten 
o Kooperationsbereitschaft 

 
 Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungs-

maßnahmen 
 
 Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs für Bildungs- 

und Betreuungseinrichtungen (alle zwei 
Jahre) 

 
 Pauschale Vergütung nach dem Stundensatz 

des örtlich zuständigen Jugendamtes 
 

 

 
 Kreis Soest 

Hoher Weg 1-3, 59494 Soest 
o Heike Bitter - 02921 - 30 2059 

heike.bitter@Kreis-Soest.de 
o Elena Gerbens - 02921 - 30 2078 

elena.gerbens@Kreis-Soest.de 
 

 Stadt Soest 
Am Vreithof 8, 59494 Soest 

o Heike Kristen - 02921 - 103 2322 
h.kristen@soest.de 

o Tanja Stein - 02921 - 103 2353 
t.stein@soest.de 
 

 Stadt Lippstadt (finanzielle Förderung) 
Geiststr. 47, 59555 Lippstadt 
Sabine Kramer - 02941 - 980 688 
sabine.kramer@stadt-lippstadt.de 
 

 SkF Lippstadt 
Cappelstr. 27, 59555 Lippstadt 

o Dorothee Großekathöfer -  
02941 - 28881 16 
grossekathoefer@skf-lippstadt.de 

o Anne Großer - 02941 - 28881 50 
grosser@skf-lippstadt.de 

o Sabine Doulas - 02941 – 28881 32 
doulas@skf-lippstadt.de 
 

 Stadt Warstein  
Dieplohstr. 1, 59581 Warstein  

o Marion Möser - 02902 - 81 366 
m.moeser@warstein.de 

 

  

Informationen für  
Interessierte 

Weitere Informationen finden  
Sie unter: 

www.landesverband- 
kindertagespflege-nrw.de 
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 Betreuung von Kindern im Alter von 0-3 

Jahren 

o Im Alter von über 3 Jahren bis 
zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres ist eine ergänzende Be-
treuung möglich 

 
 Betreuung im familiären Umfeld 

 

 Betreuung durch eine feste Bezugsper-
son 

 
 Betreuung von maximal 5 gleichzeitig 

anwesenden Kindern 
 

 Individuelle und flexible Betreuungszei-
ten 

 
 Enge Zusammenarbeit zwischen Kinder-

tagespflegeperson und Sorgeberechtig-
ten  
 

 Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 

 

 

 

 
Die Kindertagespflege kann in verschiedenen 

Formen angeboten werden: 

 
 Kindertagespflege im Haushalt der Kinderta-

gespflegeperson 

 

 Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen (z.B. separat angemietete 
Räume/Wohnung) 
 

 Großtagespflege 
In einer Großtagespflege können bis zu drei 
Kindertagespflegepersonen gemeinsam bis 
zu 9 Kinder zeitgleich betreuen 

 

 

 
Die Betreuung eines Kindes in der Kindertages-
pflege kann durch das zuständige Jugendamt ge-
fördert werden. Voraussetzungen zur Förderung 
in der Kindertagespflege sind: 
 

 Gültige Pflegeerlaubnis 
 

 Betreuungsvereinbarung zwischen der 
Kindertagespflegeperson und den Sorge-
berechtigten 

 
 Antrag auf Förderung 

 
Kindertagespflegepersonen erhalten eine pau-
schale Vergütung pro Kind und Stunde entspre-
chend Ihrer Qualifikation. Das Betreuungsentgelt 
setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen 
und öffentlichen Mitteln. 

 
 Beratung von Kindertagespflegepersonen 

und Sorgeberechtigten  
 
 Bei Bedarf Vermittlung der Kontaktdaten zur 

Belegung freier Plätze 
 

 Überprüfung der Kindertagespflegeperson 
und Erteilung der Pflegeerlaubnis 

 
 Regelmäßige Hausbesuche 

 
 Netzwerkarbeit 

 

 


